
SATZUNG

über die Festlegung von Grenzen für die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile oder Teile davon (Abrundungssatzung) der Ortsgemeinde
Niederkirchen vom 21. DEZ. 1987

Der Ortsgemeinderat Niederkirchen hat aufgrund des §• 24 der Gemeinde¬
ordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14. Dezember 1973 (GVB1. S.
419), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung znit § 34 Abs. 4
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253) folgende Satzung beschlossen, die
hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1
Folgende Grundstücke gehören zu dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil
im Sinne des § 34 BauGB:

Gemarkung Niederkirchen, Ortsteil Morbach, Bereich "Hochstraße",
Fl.St.Nr. 3057 und 3059 (jeweils Teilbereiche).

Die erwähnten Teilbereiche bzw. der gesamte Geltungsbereich dieser
Satzung ist aus beiliegendem Lageplan, der einen Bestandteil dieser
Satzung bildet, ersichtlich.

§ 2
Die Abrundungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Niederkirchen, ^ DEZ. 1987

(Bäcker)
Ortsbürgermei ster




